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Artikel 1 

„(1) Ist im Raum ohne Kontrollen an den Binnengrenzen die öffentliche Ordnung oder 
die innere Sicherheit in einem Mitgliedstaat ernsthaft bedroht, so ist diesem 
Mitgliedstaat unter außergewöhnlichen Umständen die Wiedereinführung von 
Kontrollen an allen oder bestimmten Abschnitten seiner Binnengrenzen für einen 
begrenzten Zeitraum von höchstens 30 Tagen oder für die vorhersehbare Dauer der 
ernsthaften Bedrohung, wenn ihre Dauer den Zeitraum von 30 Tagen überschreitet, 
gestattet, wobei die Dauer sechs Monate nicht überschreiten darf. Die 
vorübergehende Wiedereinführung von Kontrollen an den Binnengrenzen darf in 
Umfang und Dauer nicht über das Maß hinausgehen, das zur Bewältigung der 
ernsthaften Bedrohung unbedingt erforderlich ist.

(2) Kontrollen an den Binnengrenzen werden nur als letztes Mittel und im Einklang 
mit den Artikeln 27, 27a, 28 und 29 wiedereingeführt. Wird ein Beschluss zur 
Wiedereinführung von Kontrollen an den Binnengrenzen nach Artikel 27, 27a, 28 oder 
29 in Betracht gezogen, so sind die in Artikel 26 beziehungsweise 30 genannten 
Kriterien in jedem einzelnen Fall zugrunde zu legen.

(3) Hält die ernsthafte Bedrohung der öffentlichen Ordnung oder der inneren 
Sicherheit in dem betreffenden Mitgliedstaat über den in Absatz 1 genannten Zeitraum 
hinaus an, so kann dieser Mitgliedstaat die Kontrollen an seinen Binnengrenzen unter 
Zugrundelegung der in Artikel 26 genannten Kriterien und gemäß Artikel 27 aus den 
in Absatz 1 genannten Gründen und unter Berücksichtigung neuer Umstände für 
weitere Zeiträume, die der vorhersehbaren Dauer der ernsthaften Bedrohung 
entsprechen und sechs Monate nicht überschreiten dürfen, verlängern.
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(4) Der Gesamtzeitraum, innerhalb dessen Kontrollen an den Binnengrenzen 
wiedereingeführt werden können, einschließlich etwaiger Verlängerungen nach 
Absatz 3, beträgt höchstens ein Jahr.  
Liegen außergewöhnliche Umstände im Sinne von Artikel 27a vor, so kann dieser 
Gesamtzeitraum gemäß Artikel 27a auf eine Höchstdauer von zwei Jahren verlängert 
werden.  
Liegen außergewöhnliche Umstände im Sinne von Artikel 29 vor, so kann der 
Gesamtzeitraum gemäß Artikel 29 Absatz 1 auf eine Höchstdauer von zwei Jahren 
verlängert werden.“ 

„aa) eine Risikobewertung, aus der hervorgeht, wie lange die festgestellte Bedrohung 
voraussichtlich anhält und welche Abschnitte der Binnengrenzen betroffen sind, dass 
die Verlängerung der Grenzkontrollen ein letztes Mittel ist und wie die 
Grenzkontrollen zur Bewältigung der festgestellten Bedrohung beitragen würden. 
Wurden Grenzkontrollen bereits für einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten 
wiedereingeführt, ist in der Risikobewertung zudem darzulegen, wie die vorherige 
Wiedereinführung von Grenzkontrollen dazu beigetragen hat, der festgestellten 
Bedrohung zu begegnen. 
Die Risikobewertung muss außerdem einen detaillierten Bericht über die Abstimmung 
zwischen dem betreffenden Mitgliedstaat und dem Mitgliedstaat oder den 
Mitgliedstaaten enthalten, mit dem bzw. denen der betreffende Mitgliedstaat 
gemeinsame Binnengrenzen hat, an denen die Grenzkontrollen durchgeführt wurden. 
Die Kommission leitet die Risikobewertung an die Europäische Agentur für die Grenz- 
und Küstenwache beziehungsweise an Europol weiter.“ 

„e) gegebenenfalls die von den anderen Mitgliedstaaten zu treffenden Maßnahmen, 
die vor der vorübergehenden Wiedereinführung von Kontrollen an den betroffenen 
Binnengrenzen vereinbart wurden.“ 

„Erforderlichenfalls kann die Kommission bei dem betreffenden Mitgliedstaat 
beziehungsweise den betreffenden Mitgliedstaaten zusätzliche Informationen 
anfordern, darunter Informationen zu der Zusammenarbeit mit den von der geplanten 
Verlängerung der Kontrollen an den Binnengrenzen betroffenen Mitgliedstaaten sowie 
zusätzliche Informationen, die Aufschluss darüber geben, ob diese Maßnahme ein 
letztes Mittel ist.“

„(4) Im Anschluss an die Mitteilung durch den betreffenden Mitgliedstaat nach 
Absatz 1 und im Hinblick auf die Konsultationen gemäß Absatz 5 kann die 
Kommission oder jeder andere Mitgliedstaat unbeschadet des Artikels 72 AEUV eine 
Stellungnahme abgeben. 
Hat die Kommission Bedenken hinsichtlich der Notwendigkeit oder 
Verhältnismäßigkeit der geplanten Wiedereinführung von Kontrollen an den 
Binnengrenzen oder hält sie eine Konsultation zu bestimmten Aspekten der Mitteilung 
für zweckmäßig, so gibt sie eine dahingehende Stellungnahme ab.  
In Fällen, in denen Kontrollen an den Binnengrenzen bereits für einen Zeitraum von 
sechs Monaten wiedereingeführt wurden, gibt die Kommission eine Stellungnahme 
ab.“
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„Die in Absatz 1 genannten Angaben sowie jegliche Stellungnahme der Kommission 
oder eines Mitgliedstaats nach Absatz 4 sind Gegenstand einer Konsultation, die von 
der Kommission geleitet wird. Die Konsultation umfasst gegebenenfalls gemeinsame 
Sitzungen zwischen dem Mitgliedstaat, der die Wiedereinführung von Kontrollen an 
den Binnengrenzen beabsichtigt, den anderen Mitgliedstaaten, insbesondere jenen, die 
von solchen Maßnahmen unmittelbar betroffen sind, und den zuständigen Agenturen. 
Es ist zu prüfen, ob die beabsichtigten Maßnahmen, die festgestellte Bedrohung der 
öffentlichen Ordnung oder der inneren Sicherheit sowie die Modalitäten für die 
Durchführung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten in einem 
angemessenen Verhältnis zueinander stehen. Der Mitgliedstaat, der die 
Wiedereinführung oder Verlängerung der Kontrollen an den Binnengrenzen 
beabsichtigt, trägt den Ergebnissen der Konsultation bei der Durchführung der 
Grenzkontrollen weitestgehend Rechnung.“

„(1) In Ausnahmefällen, in denen ein Mitgliedstaat derselben ernsthaften Bedrohung 
der öffentlichen Ordnung oder der inneren Sicherheit über den in Artikel 25 Absatz 4 
Satz 1 genannten Zeitraum hinaus ausgesetzt ist und angemessene nationale 
Sondermaßnahmen im betreffenden Hoheitsgebiet zur Bewältigung dieser Bedrohung 
ergriffen werden, können Grenzkontrollen, die als Reaktion auf diese Bedrohung 
vorübergehend wiedereingeführt wurden, nach Maßgabe dieses Artikels weiter 
verlängert werden. 
(2) Spätestens sechs Wochen vor Ablauf des in Artikel 25 Absatz 4 Satz 1 genannten 
Zeitraums teilt der Mitgliedstaat den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission 
mit, dass er eine weitere Verlängerung nach dem im vorliegenden Artikel 
festgelegten besonderen Verfahren beabsichtigt. Die Mitteilung enthält die in 
Artikel 27 Absatz 1 Buchstaben a bis e geforderten Angaben. Artikel 27 Absätze 2 
und 3 findet Anwendung. 
(3) Die Kommission gibt eine Stellungnahme ab. 
(4) Der Rat kann dem Mitgliedstaat unter gebührender Berücksichtigung der 
Stellungnahme der Kommission empfehlen, die Kontrollen an den Binnengrenzen um 
einen weiteren Zeitraum von bis zu sechs Monaten zu verlängern. Dieser Zeitraum 
kann höchstens dreimal um einen weiteren Zeitraum von jeweils bis zu sechs 
Monaten verlängert werden. Die Empfehlung des Rates enthält zumindest die 
Angaben nach Artikel 27 Absatz 1 Buchstaben a bis e. Gegebenenfalls legt der Rat 
die Bedingungen für die Zusammenarbeit zwischen den betroffenen Mitgliedstaaten 
fest.“ 

Artikel 2 
Amtsblatt der 

Europäischen Union

Drucksache 692/17 - 18 -



29

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 2999

DE DE 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 
Der Präsident Der Präsident 
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